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Neue Regeln beim Vorsteuerabzug 

 

Für die meisten Unternehmen ändert sich beim Erwerb eines 
einheitlichen Gegenstands wenig, wenn das Unternehmen aus-
schließlich wirtschaftlich tätig ist. Bei Bezug eines einheitlichen 
Gegenstandes ist nach wie vor danach zu unterscheiden, ob der 
Gegenstand ausschließlich unternehmerisch oder ausschließlich 
nichtunternehmerisch (in diesem Fall privat) genutzt wird. Bei 
einer ausschließlichen unternehmerischen Nutzung kann ein 

Vorsteuerabzug geltend gemacht werden, bei einer ausschließli-
chen privaten Nutzung nicht. Ändert sich allerdings nach dem 
erstmaligen Vorsteuerabzug die Nutzung des Gegenstands, er-
geben sich umsatzsteuerrechtlich folgende Konsequenzen: 

▪ Anteil der privaten Nutzung steigt -> Besteuerung einer 
unentgeltlichen Wertabgabe, keine Berichtigung des Vor-
steuerabzugs 

▪ Anteil der unternehmerischen Verwendung steigt -> Vor-
steuerabzug bleibt verloren, es erfolgt keine Berichtigung 

nach § 15a UStG (keine „Einlageentsteuerung“) 

 

Wird ein Gegenstand sowohl unternehmerisch als auch unter-
nehmensfremd zu privaten Zwecken verwendet, besteht ein 
Zuordnungswahlrecht. Eine spätere Erhöhung des privaten Nut-
zungsanteils führt dann zur Besteuerung einer unentgeltlichen 
Wertabgabe, eine spätere Erhöhung der unternehmerischen 
Nutzung führt dagegen zu keiner Änderung, insbesondere nicht 
zu einer Berichtigung nach § 15a UStG. 
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Entscheidende Änderungen durch ein aktuelles BMF-Schreiben 
(Az. III C 2 - S-7316/00022/007/023) ergeben sich für Unter-
nehmen, die neben ihrer unternehmerischen Aktivität auch im 
Rahmen eines sog. nichtwirtschaftlichen Bereichs Tätigkeiten 
erbringen (z. B. ein Verein). Kauft ein solches Unternehmen ei-
nen Gegenstand, konnte bisher die gesamte Vorsteuer geltend 
gemacht werden, und die nichtunternehmerische Nutzung wur-
de später schrittweise „versteuert". Das ändert sich nun grund-
legend, denn in diesem Fall ist ein Vorsteuerabzug von vornhe-
rein ausgeschlossen bzw. ist nachträglich nur zu berichtigen, 

wenn sich der Nutzungsumfang ändert. 
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